
Kindeswohl effektiv zu begegnen. Der Pfleger habe erst die
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kinder nach
Österreich umgemeldet worden seien; sodann habe er die
Möglichkeit, die Kinder in Österreich dem Hausunterricht
zuzuführen, durch eine entsprechende Antragstellung bei den
österreichischen Behörden selbst eröffnet. Damit sei der Er-
folg eingetreten, den die Eltern von vornherein erstrebt hätten,
nämlich die häusliche Unterrichtung der Kinder durch ihre
pädagogisch nicht vorgebildete Mutter – dies allerdings nicht
in Deutschland, sondern in Österreich. Es sei nicht ersichtlich,
dass die vom Familiengericht – nunmehr im Hauptsachever-
fahren – verfügte Übertragung des Sorgerechts in Schulange-
legenheiten sowie des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf die

Stadt P. (Jugendamt) an der von der Stadt als Pfleger selbst
herbeigeführten Situation etwas ändere. Der Bundesgerichts-
hof hat deshalb die Bestellung der Stadt als Pfleger aufgeho-
ben und die Sache insoweit an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen, damit dieses durch die Auswahl eines geeigneten
Pflegers oder durch gerichtliche Weisungen sicherstelle, dass
die Kinder ihrer Schulpflicht nachkommen.
Beschl. v. 11.9.2007 – XII ZB 41/07 –
AG Paderborn – 8 F 810/05 – Entscheidung vom 7.3.2006
OLG Hamm – 6 UF 53/06 – Entscheidung vom 20.2.2007
und – XII ZB 42/07 –
AG Paderborn – 8 F 811/05 – Entscheidung vom 7.3.2006
OLG Hamm – 6 UF 51/06 – Entscheidung vom 20.2.2007

Glosse

Frau Pauli und das Ehegatten-Leasing

Wie ein Donnerhall gingen die Vorschläge von Frau Pauli,
einer Landrätin aus Fürth/Bayern, zur Befristung der Ehe-
dauer durch die Presse und vor allem die CSU.
Der Vorschlag, die Ehedauer auf sieben Jahre zu befristen und
anschließend die Fortsetzung der Ehe von einer ausdrück-
lichen Bestätigung durch beide Ehegatten abhängig zu ma-
chen, ist revolutionär, auch wenn Frau Pauli sich hierzu der
satirischen Vorlage eines bekannten fränkischen Kabarettis-
ten bedient hat. An die Einführung eines solchen Ehegatten-
Leasings hatte bisher nämlich niemand gedacht („rent a hus-
band“).
Leider muss man Frau Pauli vorwerfen, dass sie ihre Vor-
schläge nicht konsequent zu Ende gedacht hat:
Warum gerade die biblische Zahl sieben? Im Zeitalter der
Freiheit der Lebensformen sollten die werdenden Eheleute
die Möglichkeit haben, beim Standesamt zwischen verschie-
denen Laufzeiten zu wählen. Entsprechende Formblätter
zum Ankreuzen wären rasch entworfen. Frau Paulis Ehemo-
dell unterscheidet sich nur marginal vom Leasingvertrag,
wenn man mal das spezielle Problem der Übernahme zum
Restwert ausklammert. Beim Leasing des Lieblings-PKWs
kann sich der Kunde ja schließlich auch individuelle Ver-
tragslaufzeiten aussuchen. Eine Mindestlaufzeit müsste aber
schon sein. Sie sollte länger sein als die Probezeit im Ar-
beitsverhältnis, sagen wir mal ein Jahr. Um vorzubeugen,
dass besonders Mutige sich dazu hinreißen lassen könnten,
„lebenslang“ anzukreuzen, wäre an eine Laufzeit-Ober-

grenze von fünf Jahren mit einer einmaligen Verlängerungs-
option auf weitere fünf Jahre zu denken. Jedes Leasing hat
einmal ein Ende. Das würde als erfreulicher Nebeneffekt
außerdem den Heiratsmarkt beleben.
Es bedarf auch eines gewissen Schutzes des Ehegatten davor,
vom anderen Ehegatten bei der Abgabe der Verlängerungs-
erklärung zum Ablauf der Leasingzeit überrumpelt zu wer-
den. Hier könnte es sich anbieten, die Vorschriften über den
Widerruf bei Haustürgeschäften entsprechend anzuwenden.
Eine abrupte Beendigung der Ehe mit Fristablauf könnte in
dem einen oder anderen Fall auch erhebliche soziale Härten
mit sich bringen. Eine Anleihe aus dem Mietrecht schafft
hier Abhilfe. Zu denken ist an eine entsprechende Anwen-
dung des Widerspruchsrechts aus § 574 BGB, wenn die
Beendigung der Ehe zum Stichtag für einen Ehegatten, seine
Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts
eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der
berechtigten Interessen des anderen Ehegatten nicht zu
rechtfertigen ist. Auch eine direkte Anwendung des § 574
Abs. 2 BGB könnte zur Lösung der dann anstehenden Pro-
bleme hilfreich sein. Danach liegt eine Härte, die zum
Widerspruch berechtigt, nämlich auch vor, wenn angemes-
sener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht
beschafft werden kann.
So mancher Ehegatte vergisst bekanntlich seinen Hochzeits-
tag. Es dürfte daher zu erwarten sein, dass auch der Stichtag
der Akklamation bei so manchem in Vergessenheit geraten
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könnte und Eheleute irrig als vermeintlich noch verheiratet ihr
Dasein fristen. Es bietet sich an, die Grundsätze zur faktischen
Gesellschaft nutzbar zu machen. Die Gesellschaftsrechtler
sprechen von einer „Phase einer rechtens ungestörten zeitwei-
ligen Ignorierung latent gebliebener Auflösungsgründe“ (Köt-
ter, FS für Geßler, S. 247). Das heißt, Rückabwicklungs-
ansprüche nach Bereicherungsrecht sind in diesem Falle
ausgeschlossen. Auch das Mietrecht könnte wieder weiterhel-
fen. Bekanntlich verlängert sich der Mietvertrag auf unbe-
stimmte Zeit, wenn der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den
Gebrauch der Mietsache fortsetzt und die andere Vertrags-
partei ihren entgegenstehenden Willen nicht innerhalb von
zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Problematisch er-

scheint nur, was bei der Ehe mit „der Fortsetzung des Ge-
brauchs“ dann gemeint wäre. Es droht eine reichhaltige Ka-
suistik. Um derartige Missstände tunlichst zu verhindern,
könnten die Standesämter, einem Modell eines bekannten
Buchclubs folgend, die Parteien gegen Laufzeitende benach-
richtigen.
Die Vorschläge von Frau Pauli bieten die Chance, das Ehe-
recht auf gänzlich neue Fundamente zu stellen und haben
eines deutlich gemacht: den tiefen Sinn der Bayern für Scherz
und Ironie.

Dr. Mathias Grandel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Familienrecht, Augsburg

Mitteilungen

Bericht �ber den Familiengerichtstag in Br�hl vom 12.–15.9.2007

Vor 30 Jahren ist 1977 die umfassende Reform des Schei-
dungsrechts in Kraft getreten. Die Familiengerichte wurden
eingerichtet. 30 Jahre besteht nun auch der Deutsche Familien-
gerichtstag.
Der Vorsitzende des DFGT, Prof. Brudermüller, konnte zahl-
reiche Familienrichter aus allen Instanzen, Rechtsanwälte und
Psychologen sowie Angehörige weiterer Professionen, die
sich mit dem Familienrecht beschäftigen, in Brühl begrüßen.
Zu Recht mahnte Prof. Brudermüller geradezu gebetsmühlen-
artig die Verabschiedung der drei großen Reformprojekte an,
insbesondere des Unterhaltsrechts (was inzwischen offenbar
gelungen ist). Aber auch die Reform des Familienverfahrens-
rechts und eine grundlegende Reform des Versorgungsaus-
gleichs, wobei die Komplexität der Materie die Umsetzung
nicht beschleunigen wird.
Den Festvortrag hielt Frau Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer,
Basel, zu dem Thema „Ein Familienrecht für das 21. Jahr-
hundert“. Eine doch in Teilbereichen recht utopische Vorstel-
lung, wie dieses Familienrecht in 50 oder 80 Jahren aussehen
könnte.
Frau Kollegin Ingeborg Rakete-Dombek, Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht, hatte ihre Begrüßungs-
worte unter das Thema gestellt: „Familienanwälte sind an-
ders!?“
Ingeborg Rakete-Dombek stellte vor allem heraus, dass unter
den Mitgliedern des DFGT die größte Gruppe mit 430 Rechts-

anwälten und Rechtsanwältinnen die Anwaltschaft stellt. Inso-
fern ist das Engagement der Anwaltschaft eben auch beim
Familiengerichtstag sprichwörtlich. Die Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft beschränkte sich allerdings nicht nur auf
Grußworte, sondern prangerte Erscheinungen an, die besorgnis-
erregend sind. Die nachfolgenden Ausführungen werden des-
halb wörtlich wiedergegeben:

„Der Anspruch auf beschleunigte Erledigung anhängiger Sa-
chen steht bereits in Gesetzentwürfen, eine Anwesenheits-
pflicht der Richter an der – oft unzureichend ausgestatteten –
Arbeitsstelle wird allenthalben gefordert. Die notwendige
Fortbildung der Richterschaft ist daneben nicht zufrieden
stellend gesichert.
Das alles führt ebenso wenig zu einer Unterforderung der
Richterinnen und Richter in ihrem Beruf.
Damit haben beide Berufsgruppen durchaus ähnliche Pro-
bleme zu bewältigen. Es ist in dieser Situation aber eine
Tendenz zu beobachten, diesen wachsenden Anforderungen
auszuweichen. Hinweispapiere an Eltern und Anwälte in
einigen Gerichtsbezirken lauten in den besonders aufwändi-
gen Kindschaftssachen beispielsweise wie folgt:
‚Die beteiligten Rechtsanwälte werden dringend gebeten, ihre
schriftlichen Äußerungen auf das unbedingt Nötige zu be-
schränken. Beide Parteien und ihre Bevollmächtigten werden
im Termin Gelegenheit haben, ihre Position darzustellen.
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